
3 Pflegegeld und -stufen neu 

Was ist Pflegegeld? 
Mit dem Pflegegeld wird ein Teil der pflegebedingten Mehraufwendungen durch eine pauschale 
Geldleistung abgegolten. Dadurch soll die notwendige Pflege gesichert und ein möglichst 
selbstbesƟmmtes und bedürfnisorienƟertes Leben ermöglicht werden. 
 
Das Pflegegeld stellt eine zweckgebundene Leistung zur teilweisen Abdeckung der pflegebedingten 
Mehraufwendungen dar und sind daher keine Einkommenserhöhung. Da die tatsächlichen Kosten für 
die Pflege das gebührende Pflegegeld in den meisten Fällen übersteigen, kann das Pflegegeld nur als 
pauschalierter Beitrag zu den Kosten der erforderlichen Pflege verstanden werden. Es ermöglicht 
den pflegebedürŌigen Menschen eine gewisse Unabhängigkeit und einen (längeren) Verbleib in der 
gewohnten Umgebung (zu Hause). Insbesondere soll die Entscheidung über die Verwendung des 
Pflegegeldes und die Wahl der Betreuungsart dem pflegebedürŌigen Menschen überlassen werden. 
GleichzeiƟg werden durch das Pflegegeld familiäre und ambulante Pflege gefördert. 
 

Voraussetzungen für den Erhalt von Pflegegeld 
Um einen Anspruch auf Pflegegeld zu haben, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

- ständiger Betreuungs- und Hilfsbedarf wegen einer körperlichen, geisƟgen oder psychischen 
Behinderung, die voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird, 

- ständiger Pflegebedarf von monatlich mehr als 65 Stunden, 
- gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich (unter besƟmmten Voraussetzungen kann das Pflegegeld auch in einen 

EWR-Staat oder in der Schweiz geleistet werden). 
 

Pflegebedarf 
Ein Pflegebedarf im Sinne des Bundespflegegeldgesetzes liegt dann vor, wenn sowohl bei 
Betreuungsmaßnahmen als auch bei Hilfsverrichtungen Unterstützung nöƟg ist.  
Hilfsverrichtungen sind solche, die den sachlichen Lebensbereich betreffen*. 
Betreuungsmaßnahmen sind all jene, die den persönlichen Bereich betreffen, z.B. Kochen, Essen, 
Medikamenteneinnahme, An- und Auskleiden, Körperpflege, Verrichtung der NotdurŌ oder 
Fortbewegung innerhalb der Wohnung. 
 
*Für die Beurteilung des Pflegebedarfs können ausschließlich folgende fünf Hilfsverrichtungen berücksichƟgt werden: 

- Herbeischaffen von NahrungsmiƩeln, Medikamenten und Bedarfsgütern des täglichen Lebens 
- Reinigung der Wohnung und der persönlichen Gebrauchsgegenstände 
- Pflege der Leib- und BeƩwäsche 
- Beheizung des Wohnraumes einschließlich der Herbeischaffung des Heizmaterials 
- Mobilitätshilfe im weiteren Sinn (z.B. Begleitung bei Amtswegen oder Arztbesuchen). 

 

Höhe des Pflegegeldes 
Das Pflegegeld wird – je nach Ausmaß des erforderlichen Pflegebedarfes und unabhängig von Alter 
und Ursache der PflegebedürŌigkeit – in sieben Stufen gewährt. Das Pflegegeld wird in allen Stufen 
um den Pensionsanpassungsfaktor erhöht bzw. jährlich valorisiert.  
 

Wo muss der Antrag auf Pflegegeld gestellt werden? 
Der Antrag auf Pflegegeld kann formlos eingebracht werden. Bezieher/innen einer Pension oder 
Rente bringen den Antrag auf Pflegegeld beim zuständigen Versicherungsträger ein. Das ist jene 
Stelle, die auch die Pension bzw. Rente ausbezahlt. BerufstäƟge Personen, mitversicherte Angehörige 
(zum Beispiel als Hausfrau oder Kind) und Bezieher/innen einer Mindestsicherung oder eines 
RehabilitaƟonsgeldes können das Pflegegeld bei der Pensionsversicherungsanstalt beantragen. 
 
 An dieser Stelle sind auch die Anträge auf Gewährung einer Erhöhung des Pflegegeldes, bei 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes, zu richten.  
 
 
 



Pflegegeld pro Monat in 2024: 
 

Pflegebedarf in Stunden pro Monat Stufe Betrag € 

mehr als 65 Stunden 1 192,00 

mehr als 95 Stunden 2 354,00 

mehr als 120 Stunden 3 551,60 

mehr als 160 Stunden 4 827,10 

mehr als 180 Stunden, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand 
erforderlich ist 

5 1.123,50 

mehr als 180 Stunden, wenn zeitlich unkoordinierbare 
Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig während des 
Tages und der Nacht zu erbringen sind oder die dauernde Anwesenheit einer 
Pflegeperson während des Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die 
Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist 

6 1.568,90 

mehr als 180 Stunden, wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier 
Extremitäten mit funkƟoneller Umsetzung möglich sind oder ein 
gleichzuachtender Zustand vorliegt 

 
 

7 2.061,80 

 
 
 
 
Ablauf des Pflegegeldverfahrens 
Nach der Antragsstellung erfolgt ein Hausbesuch durch einen Arzt beziehungsweise eine ÄrzƟn oder – neu – durch eine 
diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson, um den Pflegebedarf festzustellen. Der pflegebedürŌige Mensch hat 
das Recht, bei der Begutachtung eine Vertrauensperson beizuziehen, die Angaben zur konkreten PflegesituaƟon machen 
kann. Auf Grundlage dieses Gutachtens entscheidet die zuständige Stelle über die Zuordnung zu einer Pflegegeldstufe 
miƩels Bescheides.  
 
Gegen diesen Bescheid kann bei Nicht-Akzeptanz auch Klage beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht eingebracht 
werden. Ein allfälliges Pflegegeld wird rückwirkend ab dem auf die Antragstellung folgenden Monat ausbezahlt. Das 
Pflegegeld wird zwölfmal im Jahr monatlich ausbezahlt und unterliegt nicht der Einkommensteuer. 
 
Bei Erhöhungsanträgen durch Verschlechterung des Gesundheitszustandes wird ebenfalls eine Begutachtung, meist durch 
eine diplomierte PflegefachkraŌ durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Antrag auf Pflegegeld Beispiel PVA 


